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Vertrag über Hundebetreuung und Unterbringung 

zwischen 

Betreuerin: 
Anja-Marie Paasch 
St. Petri 2 
14776 Brandenburg an der Havel 
 
und 

Hundehalter/in: 

Name: _____________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________ 

 
§1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist die zeitweise Betreuung und 
Unterbringung des nachfolgend bezeichneten Hundes ohne 
Futter. Die Betreuung erfolgt nach bestem Wissen und 
Gewissen sowie unter Beachtung der geltenden 
tierschutzrechtlichen Vorschriften. 
 

§2 Angaben zum Hund 

Name des Hundes: ___________________________________ 

Rasse / Mix: _________________________________________ 

Geburtsdatum / Alter: _________________________________ 

Geschlecht:  ☐ Rüde   ☐ Hündin 
Kastriert:  ☐ ja   ☐ nein 

Bekannte Erkrankungen (auch chronisch): 
☐  keine bekannt 
☐  ja, folgende: 

___________________________________________________ 

Medikamente (falls zutreffend): 
☐  keine 
☐  ja 

Name des Medikaments: ______________________________ 

Dosierung (Menge / Häufigkeit): ________________________ 

Art der Gabe (Tablette, Tropfen etc.): _____________________ 

Weitere Medikamente / Hinweise: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Zuständiger Tierarzt / Tierklinik: 

Name: _____________________________________________ 

Praxis / Klinik: _______________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

 
§3 Betreuung, Haltung und Freilauf 

Art der Haltung (bitte ankreuzen): 
☐  Einzelhaltung 
☐  Zusammen mit Hündin 
☐  Zusammen mit Rüden 

☐  keine Einschränkung 

Freilauf / Leinenpflicht: 
☐  Der Hund darf frei laufen 
☐  generelle Leinenpflicht für den Hund 

 

§4 Fütterung 

Der Hundehalter stellt das notwendige Futter für den Zeitraum 
der Betreuung zur Verfügung. 
Besondere Fütterungshinweise (Menge, Zeiten, Leckerlis, 
Allergien): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

§5 Abgabe und Abholung 

Abgabe: 
Datum: _______________  Uhrzeit: _______________ 

Abholung: 
Datum: _______________  Uhrzeit: _______________ 

Betreuungsdauer: 
Anzahl der Tage inkl. ÜN: _________________________ 

Tagessatz: 60,00 € (Zweithund +20,00 €) 
Tagessatz ab 3. Tag: 35,00 € (Zweithund +20,00 €) 

Gesamtbetrag Betreuung: 

________ Tage × 60,00 € = __________ € 

________ Tage × 35,00 € = __________ € 

________ Tage × 20,00 € = __________ € 

 

§6 Hol- und Bringeservice 

☐  Hol- und Bringeservice gewünscht 
☐  Kein Hol- und Bringeservice 
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Pauschale bei Inanspruchnahme (bis 2 Hunde):  
innerhalb Stadt Brandenburg 20,00 € 
außerhalb Stadt Brandenburg 0,50 € pro km 

§7 Gesamtbetrag 

Betreuung: ________________________ € 

Hol- und Bringeservice: ______________ € 

Gesamtbetrag: _____________________ € 

Die Zahlung erfolgt bei Abgabe des Hundes in bar, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde. 

 
§8 Verhalten und sonstige Anmerkungen 

Der Hundehalter verpflichtet sich, alle bekannten 
Besonderheiten des Hundes anzugeben. 

Verhalten / Eigenarten / Unverträglichkeiten: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
§9 Tierärztliche Versorgung 

Sollte während der Betreuung eine tierärztliche Versorgung 
erforderlich erscheinen, ist die Betreuerin berechtigt, den 
oben genannten Tierarzt oder – falls erforderlich – einen 
anderen Tierarzt bzw. eine Tierklinik aufzusuchen. 
Die entstehenden Kosten trägt der Hundehalter. Die Betreuerin 
bemüht sich, den Hundehalter vorab zu informieren, sofern 
dies zeitlich möglich ist. 

 
§10 Haftung 

Die Betreuerin haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. 
Die gesetzliche Haftung des Hundehalters als Tierhalter bleibt 
unberührt. 

 

 

 

 

 

§11 Foto- und Nutzungserlaubnis 

Bitte ankreuzen: 

☐  Ich erteile die Erlaubnis, Fotos und/oder Videos meines 
Hundes während der Betreuung zu erstellen. 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass mir Fotos und kurze 
Nachrichten zur Information über meinen Hund übermittelt 
werden. 

☐ Ich erteile zusätzlich die Erlaubnis, dass die Betreuerin 
diese Fotos und/oder Videos für Werbezwecke (z. B. Website, 
Social Media, Flyer) verwenden und veröffentlichen darf. 

Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen 
werden. 

 
§12 Datenschutz 

Die im Rahmen dieses Vertrages erhobenen 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Durchführung der Hundebetreuung verarbeitet. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur 
Vertragserfüllung erforderlich ist oder eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. 

 
§13 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen unberührt. Es gilt die gesetzliche Regelung. 

Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – das Amtsgericht 
Brandenburg an der Havel. 

 

Die Vertragsbedingungen wurden gelesen  
und zur Kenntnis genommen. 

 

Ort, Datum: ________________________________________ 

 

Unterschrift Hundehalter/in: ___________________________ 

 

Unterschrift Betreuerin: _______________________________ 

  



 

Seite 3 

Vertragsbedingungen für die Unterbringung  
und Betreuung von Hunden 
 

§1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die zeitweise Betreuung und 
Unterbringung des Hundes des Hundehalters durch die Betreuerin. 
(2) Die Betreuung kann stundenweise, tageweise oder über einen 
längeren Zeitraum erfolgen und kann nach Vereinbarung einen 
Hol- und Bringservice umfassen. 
(3) Die Betreuung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen der 
Betreuerin unter Beachtung der geltenden tierschutzrechtlichen 
Vorschriften. 

 
§2 Aufnahmevoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Hundes ist ein gültiger 
Impfschutz gegen Tollwut, Staupe, Parvovirose, Hepatitis, 
Leptospirose sowie Zwingerhusten. Der Hundehalter bestätigt, 
dass der Impfschutz aktuell ist. 
(2) Der Impfpass ist bei Übergabe des Hundes mitzubringen und 
der Betreuerin auf Verlangen vorzulegen. 
(3) Der Hund sollte zum Zeitpunkt der Betreuung entwurmt sein. 
Eine regelmäßige Floh- und Zeckenprophylaxe wird insbesondere 
für den Zeitraum von März bis September empfohlen. 
(4) Der Hundehalter bestätigt den Abschluss einer gültigen 
Hundehalter-Haftpflichtversicherung. 
(5) Läufige Hündinnen werden nur nach vorheriger individueller 
Absprache aufgenommen. 

 
§3 Pflichten des Hundehalters 

(1) Der Hundehalter verpflichtet sich, der Betreuerin vor Beginn 
der Betreuung alle ihm bekannten Informationen mitzuteilen, die 
für die Betreuung des Hundes von Bedeutung sind. Dazu zählen 
insbesondere gesundheitliche Einschränkungen, 
Verhaltensauffälligkeiten, Unverträglichkeiten gegenüber 
Menschen oder Tieren sowie besondere Eigenarten des Hundes. 
(2) Der Hundehalter stellt nach Möglichkeit persönliche 
Gegenstände des Hundes (z. B. Decke, Körbchen oder Spielzeug) 
zur Verfügung, an die der Hund gewöhnt ist. 
(3) Der Hundehalter trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der gemachten Angaben. 

 
§4 Pflichten der Betreuerin 

(1) Die Betreuerin verpflichtet sich, den Hund während der 
vereinbarten Betreuungsdauer sorgfältig, artgerecht und 
sachgemäß zu betreuen. 
(2) Sollte während der Betreuung eine tierärztliche Versorgung 
erforderlich erscheinen, ist die Betreuerin berechtigt, einen 
Tierarzt zu konsultieren. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt 
der Hundehalter. 
(3) Die Betreuerin bemüht sich, den Hundehalter vor einem 
Tierarztbesuch zu informieren, soweit dies zeitlich möglich und 
zumutbar ist. 

 
§5 Haftung 

(1) Die Betreuerin haftet für Schäden nur bei vorsätzlichem oder 
grob fahrlässigem Verhalten. 
(2) Für Schäden, die durch unvollständige oder unzutreffende 
Angaben des Hundehalters entstehen, übernimmt die Betreuerin 
keine Haftung. 
(3) Die gesetzliche Haftung des Hundehalters als Tierhalter bleibt 
unberührt. 

 
§6 Vergütung und Zahlungsbedingungen 

(1) Die Vergütung richtet sich nach dem jeweils vereinbarten 
Tagessatz. 
(2) Wird die vereinbarte Betreuungsdauer überschritten, kann für 
jeden zusätzlichen Betreuungstag der vereinbarte Tagessatz 
berechnet werden. 
(3) Bei vorzeitiger Abholung oder Nichtinanspruchnahme 
angemeldeter Betreuungstage kann die vereinbarte Vergütung 
ganz oder teilweise in Rechnung gestellt werden. 
(4) Die Vergütung ist bei Übergabe des Hundes in bar zu 
entrichten, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

 
§7 Nichtabholung des Hundes 

(1) Wird der Hund nach Ablauf der vereinbarten Betreuungsdauer 
nicht abgeholt und ist der Hundehalter trotz angemessener 
Bemühungen nicht erreichbar, wird die Betreuerin den 
Hundehalter erneut zur Abholung auffordern. 
(2) Die Betreuerin ist berechtigt, für die weitere Betreuung ein 
angemessenes Entgelt zu verlangen. 
(3) Weitergehende Maßnahmen richten sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

 
§8 Datenschutz 

(1) Personenbezogene Daten des Hundehalters werden 
ausschließlich zum Zwecke der Vertragsdurchführung verarbeitet. 
(2) Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur 
Vertragserfüllung erforderlich ist oder eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. 
(3) Es gelten die Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). 

 
§9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen 
Regelung gilt die gesetzliche Regelung. 

 
§10 Gerichtsstand 

Soweit gesetzlich zulässig, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertragsverhältnis das Amtsgericht Brandenburg an 
der Havel. 

 

 

 

 

Stand Januar 2026 


